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DGUV 3 Prüfungen

Prüfung elektrischer Betriebsmittel
Elektrische Betriebsmittel müssen regelmäßig geprüft werden, 
damit man mit ihnen sicher arbeiten kann. Der Begriff 
Betriebsmittel schließt Arbeitsmittel nach BetrSichV ein.
Grundsätzlich ergibt sich die Verpflichtung zur Prüfung von 
Arbeitsmitteln aus der Betriebssicherheitsverordnung § 14 und 
der DGUV Vorschrift 3 § 5. Im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung (BetrSichV § 3) sollen die zu 
prüfenden Arbeitsmittel und die Prüffristen für diese 
Arbeitsmittel unter Berücksichtigung der Einsatzbedingungen 
vom Arbeitgeber in Einvernehmen mit der Befähigten Person 
(BetrSichV § 14 [2]) festgelegt werden.

Welche Qualifikationen die befähigte Person bei bestehendem 
elektrischen Gefährdungen erfüllen muss, kann der 
TRBS 1203 „Befähigte Personen – besondere Anforderungen 
elektrische Gefährdungen“ entnommen werden. 

Die Prüffristen sind so zu bemessen, dass Mängel, die 
während der Benutzung entstehen können, rechtzeitig 
festgestellt werden. Dabei ist der sichere Zustand des 
Arbeitsmittels vor der ersten Inbetriebnahme und nach 
Änderungen oder Instandsetzungen sowie in regelmäßigen 
Abständen durch eine befähigte Person zu prüfen.

Hilfestellungen zur Festlegung der Prüffristen können zum 
einen den Bedienungsanleitungen der Hersteller entnommen 
werden, zum anderen geben die DGUV Vorschrift 3 § 5 und 
die Technische Regel zur Betriebssicherheitsverordnung, 
TRBS 1201, „Prüfungen von Arbeitsmitteln und 
überwachungsbedürftigen Anlagen“, die bewährten Prüffristen 
wieder. Die in der Unfallverhütungsvorschrift angegebenen 
Prüffristen für die Prüfung von ortsveränderlichen und 
ortsfesten elektrischen Betriebsmitteln sowie Schutz- und 
Hilfsmitteln (Tabelle 1 A, 1 B und 1 C) sind Orientierungswerte, 
die die Elektrofachkraft unter Berücksichtigung der 
Einsatzbedingungen, der Erfahrungswerte und der 
gesetzlichen Rahmenbedingungen abweichend einschätzen 
kann.

Was wird geprüft?
Ortsveränderliche Betriebsmittel und Maschinen sind z.B..:
 Handbohrmaschine, Rechner, Monitor, Winkelschleifer,  usw. 
Im Prinzip alles, wo eine Netz- Anschlußleitung mit Stecker dran ist.

Ortsfeste Betriebsmittel sind z.B.: Maschinen, Drehbänke, 
                        Fräsautomaten, Spritzmaschinen, Roboter, 
                        Fertigungsstraßen usw. 
Diese Geräte sind meist fest angschlossen.

Ortsfeste Anlagen sind z.B.: Stromverteilungen, 
                                       Schaltschränke, Steckdosen,  
                                       elektrische Gebäudeinstallation usw.

Wer darf prüfen?
Die Prüfung darf nur durch eine besonders geschulte 
Elektrofachkraft (befähigte Person) unter Verwendung 
entsprechender kalibrierter Mess- und Prüfgeräte 
durchgeführt werden. Die Qualifikation ist zu dokumentieren.

Wie wird geprüft?
Mit Unterstützung durch moderne Messinstrumente führen wir
im Rahmen der Prüfung folgende Schritte durch:

1.) Sichtprüfung Feststellung von äußeren Mängeln und 
     fehlenden Beschriftungen.
2.) Elektrische Prüfung / Messung.
3.) Funktionsprüfung.
4.) Thermografie Ihrer Elektroverteilung oder Schaltschränke

Dokumentation

Wir liefern Ihnen eine ausführliche sachgerechte 
Dokumentation, welche den Nachweis über die Durchführung 
der Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 entspricht.
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